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§ 21 AußStrG Wiedereinsetzung
 AußStrG - Außerstreitgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

§ 21.

Die Bestimmungen der Zivilprozessordnung über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, ausgenommen § 154,

sind sinngemäß anzuwenden, wenn der aus der Versäumung einer Frist oder Tagsatzung entstehende Rechtsnachteil

nicht durch ein Rechtsmittel oder einen neuen Antrag abgewendet werden kann.
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